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Renaissance der Familien- und Unternehmensstiftung? 
 

Durch das Gesetz zur Modernisierung 
des Stiftungsrechts vom 15. Juli 2002 
wurde normiert, dass eine Stiftung 
anerkannt werden muss, wenn sie den 
formalen Satzungserfordernissen des 
§ 81 BGB entspricht, die nachhaltige 
Erfüllung des Stiftungszweckes gesi-
chert erscheint und der Stiftungszweck 
das Gemeinwohl nicht gefährdet. 
Der somit bundesrechtlich festgelegte 
Anspruch des Bürgers auf Anerken-

nung einer gemeinwohlkonformen Stiftung, die gewerbliche 
oder familiäre Zwecke verfolgt, bricht entgegenstehende lan-
desgesetzliche Vorschriften, wie z. B. § 6 Abs. 2 d des Stif-
tungsgesetzes für das Land Brandenburg. Danach ist die Ge-
nehmigung zu versagen, wenn die Stiftung ausschließlich 
dem Wohl der Mitglieder einer oder mehrerer bestimmter 
Familien oder ausschließlich dem privaten Wohl bestimmter 
oder bestimmbarer Personen dienen soll.  
Auch § 4 Abs. 2 b des Stiftungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen kollidiert mit dem BGB. Nach dieser Vor-
schrift kann die Genehmigung versagt werden, wenn der 
Hauptzweck der Stiftung in dem Betrieb oder der Verwal-
tung eines erwerbswirtschaftlichen Unternehmens besteht 
oder überwiegend eigennützigen Interessen des Stifters oder 
seiner Erben dient. 
Diese und ähnliche landesrechtlichen Vorschriften dürfen 
nun nicht mehr angewandt werden. Das ist zu begrüßen, da 
die Familienstiftung ebenso gewichtige historische Wurzeln 
hat wie die wohltätige Stiftung. Historie ist aber auch schon 
die bisher einmalige Carl-Zeiss-Stiftung, deren Unterneh-
mensbezug nicht darin besteht, Geschäftsanteile an den Un- 
 

ternehmen Zeiss und Schott zu halten, sondern das Unter-
nehmen selbst zu führen. Familienstiftungen und Unterneh-
mensstiftungen sind also wieder möglich, und es fragt sich, 
ob sie auch zweckmäßig sind.  
Dass unter bestimmten Voraussetzungen Familienstiftungen 
nützlich sind, etwa zur Versorgung von Familienmitgliedern 
oder zur Pflege familieneigener Baudenkmäler, hat sich in 
den Bundesländern gezeigt, in denen sie schon bisher zuge-
lassen waren. Hinsichtlich der Unternehmensstiftungen ist 
aber durch die Änderung des Körperschaftsteuersystems vom 
Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren eine 
steuerliche Situation entstanden, in der die das Unternehmen 
tragende Stiftung nicht mehr wie bisher durch die Höherbe-
steuerung thesaurierter Gewinne benachteiligt ist. Die Stif-
tung zahlt wie das Unternehmen selbst einen einheitlichen 
Körperschaftsteuersatz von 25 %.  
Nach wie vor wird die schenkungsteuerliche Belastung viel-
fach hinderlich sein, Unternehmen unmittelbar in nicht steu-
erbegünstigte Stiftungen einzubringen. Bei Neuerrichtung 
von Unternehmen oder in einer Situation, in der das Unter-
nehmensvermögen niedrig bewertet wird, können solche Lö-
sungen aber insbesondere dann interessant sein, wenn der 
Zusammenhalt des Unternehmensvermögens im Vorder-
grund steht, die Stiftung Aufgaben haben soll, die mit gerin-
gem Vermögen erfüllt werden können (wie etwa die Doppel-
stiftung zur Teilung von Vermögen und Stimmrechten) oder 
soziale Beteiligungsmodelle für Mitarbeiter eingerichtet wer-
den sollen. Auch der Gedanke, Produktivvermögen als Stif-
tungsvermögen der freien Verfügung durch die Kapitalgeber, 
aber auch den Ansprüchen der Arbeitnehmer zu entziehen, 
kann reizvoll sein.  
Vielleicht werden jetzt einige Stifter dem Beispiel von der 
Carl-Zeiss-Stiftung und ihres Gründers Ernst Abbe folgen.  

 Dr. Peter Lex, Herausgeber 
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